
 

 
 
 

 
 

40. Sitzung des Gemeinderats  
am 18. Februar 2021 

 
 
Vorsitzender: 
Bgm. Christian Härting WFT   
 
1. Vizebürgermeister: 
VBgm. LA Mag. Dr. Cornelia Hagele WFT   
 
2. Vizebürgermeister: 
VBgm. Christoph Walch GRÜNE   
 
Mitglieder: 
GV HR Josef Federspiel WFT   
EGR Bmst. Ing. Daniel Gufler WFT  Ersatz für GR Wille 
GR Simon Lung WFT   
GR Georg Pfanzelt WFT   
GR Maria Plangger WFT   
GV Silvia Schaller WFT   
GV Mag. Alexander Schatz WFT   
GR Klaus Schuchter, MA WFT   
GR Michaela Simmerle WFT   
GR Manfred Lerch ÖVP   
GV Angelika Mader ÖVP   
GR Güven Tekcan ÖVP   
GR DI Gert Windisch GRÜNE   
GV Michael Ebenbichler FPÖ   
GR Wolfgang Gasser FPÖ   
GR Mag. Norbert Tanzer PZT/SPÖ   
GR Herbert Klieber BLT   
GR Sepp Köll TN   
 
Weiters anwesend: 
AL Mag. Bernhard Scharmer   
 
Schriftführerin: 
RL Sabine Hofer   
 

abwesend: 

GR Oliver Wille WFT   
 
Beginn: 17:00 Uhr 
Ende: 18:55 Uhr 
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Tagesordnung 
 
1.) Genehmigung der 39. Sitzungsniederschrift 
2.) Anträge und Berichte des Bürgermeisters 
2.1.) ÖVP Telfs - Namhaftmachung eines Ersatzmitgliedes im Gemeindevorstand 
2.2.) Änderung ortspolizeiliche Verordnung Widumanger 
2.3.) Vorlage und Genehmigung Voranschlagsübertragungen 2020 
2.4.) Genehmigung Überschreitungen 2020 
2.5.) Prüfberichte und Genehmigungen Rechnungsabschlüsse 2020 der GGAG 

Hämmermoos, Wildmoos und Puitwangalpe 
2.6.) Sitzungsteilnahmen im Jahr 2020 
3.) Anträge und Berichte aus der 86., 87. und 88. Gemeindevorstandssitzung 
3.1.) Anpassung der Kinderbetreuungseinrichtungsordnung 
3.2.) Kurzbericht über die Tagesordnung der GV-Sitzungen 
4.) Anträge aus dem Bauamt 
4.1.) Tempo 40 - Verlegung Ortstafel 
5.) Anträge und Berichte aus der 32. Bau- und Raumordnungsausschuss-Sitzung 
5.1.) Bebauungsplanänderung B073g-20, Sandbühel - Horizont Immobilien GmbH, Gst 

926 u.a. 
5.2.) Bebauungsplan B 166-21 + E 294-21, Kindergarten Markt, Klostergasse, Gst .1043, 

424/2, 424/1 
5.3.) Bebauungsplanänderung 074k-20, Felsenweg, Gst 2598 
5.4.) Bebauungsplanänderung B104b-20, Unterbirkenberg, Gst 3932/20 
5.5.) Bebauungsplan B165-21, Hinterberg, Gst 3648/1. 3648/2, 3648/3 
5.6.) Bebauungsplanänderung B079d-21, Hinterbergstraße, Gst 3914/207, 3914/208 
5.7.) Berichte 
6.) Berichte aus der 26. Überprüfungsausschuss-Sitzung 
7.) Anträge und Berichte aus der 12. Sitzung für Jugend und Sport 
7.1.) Sonder-Subventionsansuchen der Vereine 
7.2.) Berichte 
8.) Anträge, Anfragen und Allfälliges 
8.1.) GV Mader und GR Mag. Tanzer - Anfragen betreffend Rechnung Schließanlage (ÜA) 

und Datenschutz 
8.2.) Antrag GV Mader - Entsendung von AL Mag. Scharmer in den Wirtschaftsausschuss 
9.) Personelles 
9.1.) Berichte aus der 86., 87. und 88. Gemeindevorstandssitzung 
9.2.) Bericht aus der 26. Überprüfungsausschuss-Sitzung 
9.3.) Vertrauliche Anfragen 
 
 
Bgm. Christian Härting begrüßt die Anwesenden, stellt die Beschlussfähigkeit fest und 
eröffnet um 17:00 Uhr die Sitzung. 
 
Bgm. Härting gratuliert GR Pfanzelt, VBgm. LA Mag. Dr. Hagele, GV Mader, GR Lerch zum 
Geburtstag. 
 
Bgm. Härting erkundigt sich, ob es zur Tagesordnung Fragen oder Änderungswünsche gibt. 
 
Dies wird verneint. 
 
Der Gemeinderat beschließt einstimmig, die Tagesordnung zu genehmigen, der TO-
Punkt “9) Personelles” wird unter Ausschluss der Öffentlichkeit abgehalten. 
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1 Genehmigung der 39. Sitzungsniederschrift 
 
Auf Wunsch von GR Köll wurden an der 39. Sitzungsniederschrift folgende Änderungen 
vorgenommen: 
 
Seite 2: 
 
Vorher: 
Die Mehrheit der Gemeinderäte ist für das Aufbehalten der Masken auf den Plätzen auch für 
die Gemeinderäte. Die Zuschauer müssen sie aufbehalten. 
 
Jetzt: 
Die Mehrheit der Gemeinderäte ist für das Aufbehalten der Masken auf den Plätzen auch für 
die Gemeinderäte. Die Zuschauer müssen sie aufbehalten und Bgm. Härting weist sie darauf 
hin, dass ab 20:00 Uhr Ausgangsbeschränkungen bestehen. 
 
Seite 25: 
 
Vorher: 
Die Zuschauer verlassen um 19:55 Uhr die Sitzung. 
 
Jetzt: 
Um 19:55 Uhr weist AL Mag. Scharmer im Auftrag des Bürgermeisters darauf hin, dass ab 
20:00 Uhr Ausgangsbeschränkungen bestehen. Daraufhin verlassen die Zuschauer die 
Sitzung.  
 
GR Mader ersucht um Ergänzung der Wortmeldung von Bgm. Härting unter Punkt  
 
7.7. Anfragen GR Lerch bezüglich Kondolenzkarten und Grabbegehungen bei Beerdigungen 
 
…… GR Lerch findet, dass die Teilnahme an Beerdigungen und im Namen der Gemeinde 
eine Kerze zu bringen nicht Aufgabe eines Gemeinderates ist. 
 
Bgm. Härting weist darauf hin, dass das freiwillig ist und dies im Namen des Bürgermeisters 
geschieht. “Aber Manfred lerne ein bisschen Manieren und dann können wir weiterreden”. 
 
GR Mag. Tanzer bemerkt, dass an ihn ein Bürger, dessen Frau gestorben ist, herangetreten 
ist und ihm das vorgefertigten Kondolenzschreiben gezeigt hat. ……… 
 
Der Gemeinderat beschließt mit 20 Stimmen und 1 Enthaltung (Mader) die 
Niederschrift der 39. Gemeinderatssitzung mit obigen Änderungen zu genehmigen.  
 
 

2 Anträge und Berichte des Bürgermeisters 
 

2.1 ÖVP Telfs - Namhaftmachung eines Ersatzmitgliedes im Gemeindevorstand 
 
Aufgrund des Mandatsverzichtes von Herrn Vinzenz Derflinger hat Manfred Lerch die 
Nachfolge im Gemeinderat angetreten.  
 
Die Ausschüsse wurden bereits neu besetzt, lediglich die Nachbesetzung als Ersatz im 
Gemeindevorstand muss noch durchgeführt werden.  
 
GR Tekcan ist der Meinung, dass die Fraktion in „Mader & Co“ umbenannt gehört, da sie 
nichts mit der ÖVP zu tun hat. Angelika Mader wurde aus dem roten Lager transferiert. Er 
fordert, dass GV Mader die ÖVP-Fraktion verlässt und eine eigene Fraktion gründetl 
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GV Mader erklärt, dass die Mehrheit entscheidet. 
 
Bgm. Härting weist darauf hin, dass der Fraktionsname während der Periode nicht geändert 
werden kann.  
 
Der Gemeinderat nimmt die Nachbesetzung als Ersatzmitglied von GV Angelika Mader im 
Gemeindevorstand durch GR Manfred Lerch zur Kenntnis.  
 
 

2.2 Änderung ortspolizeiliche Verordnung Widumanger 
 
Im Zuge der Verordnungsprüfung durch die Gemeinde-Abteilung wurde mitgeteilt, dass die 
Verordnung des Gemeinderates vom 25.06.2020 bzw. 09.07.2020, betreffend Alkohol-, und 
Betretungsverbot, geändert werden müsse. Das Alkoholverbot wurde zur Kenntnis 
genommen, jedoch sei ein Betretungsverbot nicht das gelindeste Mittel, um den 
aufgezeigten Missstand (Verunreinigungen, nächtliche Lärmbelästigung…) zu beseitigen. 
Nach Ansicht der Abteilung Gemeinden wird der Missstand (größtenteils) wohl durch die 
ortspolizeiliche Verordnung betreffend das Alkoholverbot beseitigt.  
 
Der Gemeinderat beschließt einstimmig, folgende Änderung der ortspolizeilichen zur 
Entscheidung vorzulegen:  
 
Der Gemeinderat beschließt aufgrund des § 18 Tiroler Gemeindeordnung 2001 – TGO 
2001, LGBl. Nr. 36/2001, zuletzt geändert durch LGBl. Nr. 116/2020, die Verordnung 
des Gemeinderates der Marktgemeinde Telfs, kundgemacht von 27.07.2020 bis 
11.08.2020, wie folgt abzuändern: 
 

§ 1 
§ 2 wird aufgehoben. 
 

§ 2 
Im § 2a wird die Wortfolge „Vom Verbot der §§ 1 und 2“ durch die Wortfolge „Vom 
Verbot des § 1“ ersetzt. 
 

§ 3 
Der bisherige § 2a erhält die Paragraphenbezeichnung „§ 2“. 
 

§ 4 
Im § 3 wird die Wortfolge „Wer den Bestimmungen der §§ 1 und 2“ durch die 
Wortfolge „Wer den Bestimmungen des § 1“ ersetzt.  
 

§ 5 
Diese Verordnung tritt mit Ablauf des Tages des Anschlages an der Amtstafel der 
Marktgemeinde Telfs in Kraft.  
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2.3 Vorlage und Genehmigung Voranschlagsübertragungen 2020 
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Das Jahr 2020 war extrem schwierig einzuschätzen. Auf äußerste Zweckmäßigkeit, 
Notwendigkeit und Sparsamkeit wird geachtet.  
 
Zukünftig werden die Voranschlagsübertragungen wieder vierteljährlich dem Gemeinderat 
zur Beschlussfassung vorgelegt. Aufgrund der Corona-Pandemie war es dismal nicht früher 
möglich.  
 
Der Gemeinderat beschließt einstimmig, die Voranschlagsübertragungen 2020 zu 
genehmigen. Die Finanzverwaltung wird die Durchführung der 
Voranschlagsübertragungen wieder vierteljährlich dem Gemeinderat zur 
Beschlussfassung vorlegen.  
 
Sämtliche Voranschlagsübertragungen sind durch etwaige Einsparungen bedeckt.  
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2.4 Genehmigung Überschreitungen 2020 

 

Haushaltskonto Ansatz Postbezeichnung 
Über-

schreitung 
Begründung 

1/022000-752000 Standesamt 
Transfers an 
Standesamtsverband 

173.563,46  keine Überschreitung - einnahmebedingt 

1/420000-752100 Altenheime 
Betriebsbeiträge an den 
Gemeindeverband AWH Telfs 

102.727,58  
Bedeckung durch Mehreinnahmen Land 
Zweckzuschuss Pflege 

1/549000-728100 
Sonstige 
Gesundheits-
dienste 

Testungen Covid-19 Land Tirol 33.080,76  Rückersatz Land Tirol - Tirol testet 

1/612000-002000 Gemeindestraße 
Div. Straßenerweiterungen und 
größere Instandhaltungen 

109.082,43  
Mehrausgaben - Bedeckung durch 
Mehreinnahmen Erschließungskosten 

1/612000-611000 Gemeindestraße 
Instandhaltung. Straßen, 
Wege, Bücken  . 

31.628,35  
Mehrausgaben - Bedeckung durch 
Mehreinnahmen Erschließungskosten 

1/840000-710900 Grundbesitz 
Immobiliensteuern und 
Körperschaftssteuern 

30.308,10  Pflichtbeiträge an das Finanzamt IE usw 

1/846040-728000 
Sicherheits-
zentrum 

Betriebskosten 28.859,01  
Einnahmebedingt - Umbuchung 
Personalaufwand SPZ Hausmeister 

 
Die ausgewiesenen Überschreitungen 2020 betragen € 509.249,69, die alle durch 
Mehreinnahmen bedeckt sind. 
 
a) Standesamt € 173.563,46 - dabei handelt es sich um keine Überschreitung, da wir lt. 

Aufsichtsbehörde dem Standesamtsverband mittels Rechnungslegung den Aufwand 
verrechnen müssen und deshalb eine neue HH-Stelle eröffnet wurde.  

b) Betriebsbeiträge AWH € 102.727,58 – nachdem wir vom Land Tirol Mehreinnahmen des 
Pflegezuschusses erhalten haben, wurde der Betrag an das AWH aufgrund von Covid-19 
an das AWH zur Anweisung gebracht. 

c) Gesundheitsdienst Testungen Covid-19 € 33.080,76 – dabei handelt es sich um 
Mehrausgaben bezüglich der Aktion Tirol testet. Dieser Betrag wurde im Jahr 2021 vom 
Land Tirol refundiert. 

d) Straßenerweiterung € 109.082,43 und Instandhaltungen € 31.628,35 – nachdem wir im 
Jahr 2020 bei den Erschließungskosten und Gehsteigbeiträgen Mehreinnahmen von € 
140.600,00 vereinnahmten, konnten dringend notwendige Straßenbaumaßnahmen 
vorgezogen werden.  

e) Immobilienertragssteuer € 30.308,00 – bei dieser HH-Stelle wurde zu wenig veranschlagt, 
da die Körperschaftssteuer (Immobilienertragssteuer) aus 2015 und die 
Eintragungsgebühr des Gst 674 mit Bescheid festgesetzt und zur Zahlung fällig waren. 

f) Sicherheitszentrum Betriebskosten € 28.859,01 – dabei handelt es sich um keine 
Überschreitung, da die Hausmeisterkosten vom Mitarbeiter SPZ intern verrechnet wurden.  

 
Sämtliche Überschreitungen sind durch Mehreinnahmen bzw. interne Umbuchungen 
bedeckt.  
 
GR Tekcan verlässt um 17:25 Uhr die Sitzung. 
 
Der Gemeinderat beschließt einstimmig (20 Stimmen - ohne GR Tekcan), die 
Überschreitungen 2020 zu genehmigen. 
 
GR Tekcan nimmt um 17:28 Uhr wieder an der Sitzung teil.  
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2.5 Prüfberichte und Genehmigungen Rechnungsabschlüsse 2020 der GGAG Hämmermoos, 
Wildmoos und Puitwangalpe 
 
Am 29.01.2021 wurde vom Prüforgan GR Simon Lung in den Räumlichkeiten der 
Marktgemeinde Telfs, Zimmer 8, die Überprüfung der Rechnungsabschlüsse GGAG 
Hämmermoosalpe, Wildmoosalpe und Puitwangalpe 2020 vorgenommen.  
 
Hauptziel der Prüfung der jeweiligen Rechnungsabschlüsse war es festzustellen, ob der 
Rechnungsabschluss ordnungsgemäß aus den Zahlen der Buchhaltung abgeleitet und unter 
Beachtung der Haushaltsordnung des Landes Tirol sowie der Voranschlags- und 
Rechnungsabschlussordnung (VRV 2015) erstellt wurde.  
 
Im Rahmen der laufenden Gebarung nach § 36e Abs. 1 sind alle Leistungen mit schriftlichen 
Auszahlungs- oder Einzahlungsanordnungen des Substanzverwalters sowie des 
Stellvertreters erfüllt worden. Bei jedem Beleg sind die Überweisungsbestätigungen 
enthalten. Somit wurden alle Belege mit der sachlichen und rechnerischen Richtigkeit 
bestätigt.  
 
Auch hier hat der Substanzverwalter die Frist vom 31.3. des Folgejahres für die 
Rechnungsabschlüsse 2020 vorbildlich eingehalten.  
 
Eine Änderung ist, dass durch die VRV 2015 die IST-Verrechnung und nicht die SOLL-
Verrechnung herangezogen wird, deshalb mussten die Forderungen aus dem Vorjahr 
korrigiert werden. Mit der Aufsicht wurde diese Änderung bereits abgeklärt und für in 
Ordnung befunden. 
 
Bericht über die einzelnen GGAG: 
 

A) GGAG Hämmermoosalpe 
 
Vermögensübersicht: 
Die Summe Aktiva beträgt € 7.877,20. Die Summe Passiva beträgt € 14.070,27, somit ergibt 
sich ein Saldo von minus € 6.193,07. 
 
Erfolgsübersicht: 
Die Ausgaben betragen € 72.085,20. Die Einnahmen betragen € 57.144,62, somit ergibt sich 
ein Verlust von € 14.970,58.  
 
Aufgrund der VRV 2015 mussten die Forderungen der Vorjahre in Höhe von € 2.206,96 
(VRV 1997) berichtigt werden (IST-Verrechnung). Die Haushaltsrücklage „Zuführung der 
Zinserträge aus dem Kautionssparbuch“ in Höhe von € 7,38 wird in der VRV 2015 anders 
dargestellt. Diese ist in der Erfolgsübersicht der Gemeindegutsagrargemeinschaft in 
Einnahme und Ausgabe darzustellen. Deshalb wurde beim Jahresabschluss Erfolgsplan 
2020 – Formular Gemeindegutsagrargemeinschaften die Beträge separat ausgewiesen.  
 
Der Verlust kam aufgrund der Corona-Pandemie zustande, da noch gestundete 
Pachtzahlungen ausständig sind. Außerdem mussten dringende Rekultivierungsmaßnahmen 
durchgeführt werden, die jedoch durch Einsparungen teilweise bedeckt sind. 
 
Girokontostand: 
Der Girokontostand beträgt zum 31.12.2020 minus € 5.285,27 und stimmt mit dem 
Bankauszug und dem Journal der Buchhaltung überein. Das Kautionssparbuch weißt einen 
Betrag in Höhe von € 7.869,82 inkl. Nachtrag Zinsen aus.  
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Folgende Abweichungen gegenüber dem Voranschlag 2020 wurden festgestellt: 
 

Haushaltskonto Postbezeichnung Zahlungen Voranschlag Abweichung Begründung 

1/841000-500000 
Personal- u. 
Verwaltungsausgaben 10.708,14  14.000,00  -3.291,86  Einsparung 

1/841000-600000 
Energie (Strom, Gas, 
Treibstoffe...) 0,00  600,00  -600,00  Einsparung 

1/841000-614000 
Gebäudeinstandhaltung 
(Sanierung, Verbesserung...) 8.754,88  11.900,00  -3.145,12  

Minderausgaben  IH 
Melkanlagen 

1/841000-616000 

Maschinen, masch. Anlagen 
(Anschaffung, 
Instandhaltung) 8.925,20  3.000,00  5.925,20  

Instandhaltungen 
Melkanlagen 

1/841000-619000 
Bringungsanlagen (Wege, 
Materialseilbahnen....) 0,00  1.100,00  -1.100,00  Minderausgaben 

1/841000-659000 Bankzinsen, Bankspesen 162,01  100,00  62,01  Kontoüberziehungen 

1/841000-670000 Versicherungen 3.118,79  2.900,00  218,79  

Mehrausgaben - 
Indexanpassungen 
Prämien 

1/841000-700000 
Mieten, Pachten, 
Dienstbarkeiten 206,64  200,00  6,64  Mehrausgaben 

1/841000-710000 

Steuern, Umlagen, 
öffentliche Abgaben ( inkl. 
Waldaufsicht) 11.765,60  11.100,00  665,60  

Mehrausgaben - 
Einsparung bei 
Personalaufwand 

1/841000-728010 

Ausgaben für land- u. forstw. 
Tät. (Schlägerung, 
Aufforst....) 26.229,60  5.000,00  21.229,60  

dringend Notwendige 
Rekultivierungen. 
Futtermittel 

1/841000-728030 Vergütung Milchgelder 0,00  12.200,00  -12.200,00  

wird über Durchläufer 
abgewickelt - Geld der 
Bauern 

2/841000+810000 
Einnahmen aus land- und 
forstw. Tätigkeit 6.110,00  7.500,00  -1.390,00  

Mindereinnahmen - 
Bedeckung durch 
Holzverkäufe 

2/841000+810010 Holzverkauf 13% Steuern 5.547,22  0,00  5.547,22  
Mehreinnahmen 
Holzverkäufe 

2/841000+810030 Milchgelder 40,32  12.200,00  -12.159,68  

Mindereinnahmen - wird 
über Durchläufer 
abgewickelt 

2/841000+811010 Jagd, Fischer 0,00  1.000,00  -1.000,00  
Mindereinnahmen - auch 
keine Ausgaben 

2/841000+811020 

Mieten, Pachten, 
Dienstbarkeiten 
(Handymasten, 
Überfahrten,....) 30.462,38  33.000,00  -2.537,62  

Mindereinnahmen - 
Pachtentgelte Aussetzung 
durch Covid-19 

2/841000+823000 Zinserträge 7,38  0,00  7,38  
Ausgabebedingt - 
Sparbuch Kaution 

2/841000+829000 
Bewirtschaftungsbeitrag (§ 
36h TFLG 1996) 139,71  400,00  -260,29  Mindereinnahmen 

2/841000+867000 Beihilfen, Förderungen 14.804,61  8.000,00  6.804,61  
Mehreinnahmen EU 
Förderungen 

2/920000+849000 Säumniszuschläge 3,00  0,00  3,00  
Mehreinnahme 
Mahngebühr 

 
B) GGAG Wildmoosalpe 

 
Vermögensübersicht: 
Die Summe Aktiva beträgt € 36.125,22. Die Summe Passiva beträgt € 53.701,21, somit 
ergibt sich ein Verlust von € 17.575,99.  
 
Erfolgsübersicht: 
Die Ausgaben betragen € 32.355,20. Die Einnahmen betragen € 41.118,03, somit ergibt sich 
ein Gewinn von € 8.762,83. 
 
Aufgrund der VRV 2015 mussten die Forderungen der Vorjahre in Höhe von € 60,58 (VRV 
1997) berichtigt werden (IST-Verrechnung). Deshalb wurde beim Jahresabschluss 
Erfolgsplan 2020 – Formular Gemeindegutsagrargemeinschaften die Beträge separat 
ausgewiesen.  
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Der Gewinn wäre natürlich höher, da auch hier die aufgrund der Corona-Pandemie noch 
gestundete Pachtzahlungen ausständig sind.  
 
Girokontostand: 
Der Girokontostand beträgt zum 31.12.2020 plus € 14.158,21 und stimmt mit dem 
Bankauszug und dem Journal der Buchhaltung überein. Beim Sparbuch wurden die Zinsen 
nachgetragen und weist einen Habenstand von € 371,21 aus. Allerdings wurde der 
Puitwangalpe ein Betrag in Höhe von € 20.000,00 als Vorschuss überwiesen, der im Jahr 
2021 von der Puitwangalpe zurückgezahlt wird.  
 
Der aushaftende Darlehensstand zum 31.12.2020 beträgt € 53.701,21. Festgestellt wurde, 
dass die Tilgungen und Zinsen richtig verbucht und mit dem Kontostand übereinstimmen.  
 
Folgende Abweichungen gegenüber dem Voranschlag 2020 wurden festgestellt: 
 

Haushaltskonto Postbezeichnung Zahlungen Voranschlag Abweichung Begründung 

1/841000-010000 Gebäude und Bauten 421,89  0,00  421,89  

Einsparung bei 
Instandhaltung - 
Vermögen 

1/841000-346010 Tilgung Landeskulturfonds 6.594,02  6.400,00  194,02  
Mehrausgaben - 
Einsparung bei Zinsen 

1/841000-500000 
Personal- u. 
Verwaltungsausgaben 9.640,77  13.000,00  -3.359,23  Einsparung 

1/841000-600000 
Energie (Strom, Gas, 
Treibstoffe...) 917,98  1.100,00  -182,02  Einsparung 

1/841000-614000 
Gebäudeinstandhaltung 
(Sanierung, Verbesserung...) 0,00  2.000,00  -2.000,00  Einsparung 

1/841000-616000 
Maschinen, masch. Anlagen 
(Anschaffung, Instandhaltung) 917,17  3.000,00  -2.082,83  Einsparung 

1/841000-619000 
Bringungsanlagen (Wege, 
Materialseilbahnen....) 0,00  500,00  -500,00  Einsparung 

1/841000-650010 Zinsen Landeskulturfonds 226,12  400,00  -173,88  Einsparung 

1/841000-659000 Bankzinsen, Bankspesen 76,20  100,00  -23,80  Einsparung 

1/841000-670000 Versicherungen 2.602,04  3.000,00  -397,96  Einsparung 

1/841000-700000 
Mieten, Pachten, 
Dienstbarkeiten 45,00  100,00  -55,00  Einsparung 

1/841000-710000 
Steuern, Umlagen, öffentliche 
Abgaben ( inkl. Waldaufsicht) 10.847,43  9.000,00  1.847,43  Mehrausgaben 

1/841000-728010 
Ausgaben für land- u. forstw. 
Tät. (Schlägerung, Aufforst....) 6.600,02  16.600,00  -9.999,98  Einsparung 

2/841000+810000 
Einnahmen aus land- und 
forstw. Tätigkeit 560,00  900,00  -340,00  Minderausgaben 

2/841000+811020 

Mieten, Pachten, 
Dienstbarkeiten 
(Handymasten, 
Überfahrten,....) 34.484,59  48.000,00  -13.515,41  

Mindereinnahmen 
Corona-Bedingt 
Stundungen 

2/841000+811030 
Betriebskosten Almwirtschaft 
nur Versicherung 2.271,48  2.200,00  71,48  

Mehreinnahmen - 
Ausgabebedingt 

2/841000+823000 Zinserträge 1,12  0,00  1,12  
Mehreinnahmen - 
Sparbuch 

2/841000+829000 
Bewirtschaftungsbeitrag (§ 36h 
TFLG 1996) 499,54  600,00  -100,46  Mindereinnahmen 

2/841000+867000 Beihilfen, Förderungen 3.226,00  3.500,00  -274,00  Mindereinnahmen 

2/920000+849000 
Nebenansprüche nach dem 
Abgabenverfahrensgesetz 75,30  0,00  75,30  

Mehreinnahmen - 
Mahngebühren bezahlt 

 
C) GGAG Puitwangalpe 

 
Vermögensübersicht: 
Die Summe Aktiva beträgt € 3.159,63. Die Summe Passiva beträgt € 20.807,36 somit ergibt 
sich ein Saldo von minus € 17.647,73. 
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Erfolgsübersicht: 
Die Ausgaben betragen € 66.311,35. Die Einnahmen betragen € 50.717,84 somit ergibt sich 
ein Verlust von € 15.593,51.  
 
Aufgrund der VRV 2015 mussten die Forderungen der Vorjahre in Höhe von € 6.701,22 
(VRV 1997) und Verbindlichkeiten in Höhe von € 25,97 (VRV 1997) berichtigt werden (IST-
Verrechnung). Deshalb wurde beim Jahresabschluss Erfolgsplan 2020 – Formular 
Gemeindegutsagrargemeinschaften die Beträge separat ausgewiesen.  
 
Der Verlust kam aufgrund der Corona-Pandemie zustande, da noch eine gestundete 
Pachtzahlung ausständig ist. Außerdem wurde die PV-Anlage vorgezogen, sodass nächstes 
Jahr sicherlich keine größeren Ausgaben anfallen werden.  
 
Girokontostand: 
Der Girokontostand beträgt zum 31.12.2020 plus € 944,41 und stimmt mit dem Bankauszug 
und dem Journal der Buchhaltung überein. Allerdings wurde von der Wildmoosalpe ein 
Betrag in Höhe von € 20.000,00 als Vorschuss überwiesen, der im Jahr 2021 von der 
Puitwangalpe zurückgezahlt wird.  
 
Folgende Abweichungen gegenüber dem Voranschlag 2020 wurden festgestellt: 
 

Haushaltskonto Postbezeichnung Zahlungen Voranschlag Abweichung Begründung 

1/841000-010000 Gebäude und Bauten 10.769,12  0,00  10.769,12  

Errichtung UV Anlage - 
Bedeckung durch 
Gebäudesanierung  Es musste 
eine neuer Ansatz mit 0100 
eröffnet werden, ansonsten 
wäre eine Vermögensbuchung 
durch das Programm nicht 
möglich 

1/841000-500000 
Personal- u. 
Verwaltungsausgaben 14.794,32  16.000,00  -1.205,68  

Minderausgaben - 
Verwendung für 
Mehrausgaben 

1/841000-600000 
Energie (Strom, Gas, 
Treibstoffe...) 521,08  600,00  -78,92  Minderausgaben 

1/841000-614000 

Gebäudeinstandhaltung 
(Sanierung, 
Verbesserung...) 0,00  8.000,00  -8.000,00  

Minderausgaben - Vermögen 
Buchung 0100 

1/841000-614090 Sanierung Quellfassung 1.129,22  0,00  1.129,22  
Mehrausgaben - dringend 
Notwendige Leistungen Quelle 

1/841000-616000 

Maschinen, masch. 
Anlagen (Anschaffung, 
Instandhaltung) 3.012,03  1.500,00  1.512,03  

Mehrausgaben - Einsparung 
bei Personalaufwand 

1/841000-619000 
Bringungsanlagen (Wege, 
Materialseilbahnen....) 1.660,00  2.000,00  -340,00  Minderausgaben 

1/841000-659000 Bankzinsen, Bankspesen 367,37  100,00  267,37  
Mehrausgabe - Einsparung bei 
Brinungsanlagen 

1/841000-670000 Versicherungen 1.978,60  2.000,00  -21,40  Minderausgaben 

1/841000-700000 
Mieten, Pachten, 
Dienstbarkeiten 45,00  100,00  -55,00  Minderausgaben 

1/841000-710000 

Steuern, Umlagen, 
öffentliche Abgaben ( inkl. 
Waldaufsicht) 22.096,66  15.800,00  6.296,66  

Mehrausgaben Einsparung bei 
72801 

1/841000-728010 

Ausgaben für land- u. 
forstw. Tät. (Schlägerung, 
Aufforst....) 3.236,73  6.000,00  -2.763,27  

Minderausgaben - 
Verwendung für 
Mehrausgaben 

2/841000+810000 
Einnahmen aus land- und 
forstw. Tätigkeit 3.954,36  5.000,00  -1.045,64  Mindereinnahmen 

2/841000+811010 Jagd, Fischer 32.457,00  32.000,00  457,00  Mehreinnahmen 

2/841000+811020 

Mieten, Pachten, 
Dienstbarkeiten 
(Handymasten, 
Überfahrten,....) 4.228,67  4.300,00  -71,33  Mindereinnahmen 

2/841000+829000 
Bewirtschaftungsbeitrag (§ 
36h TFLG 1996) 1.093,29  800,00  293,29  Mehreinnahmen 

2/841000+867000 Beihilfen, Förderungen 8.955,55  10.000,00  -1.044,45  Mindereinnahmen 
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2/920000+849000 

Nebenansprüche nach 
dem 
Abgabenverfahrensgesetz 3,00  0,00  3,00  

Mehreinnahmen 
Mahngebühren 

 
Zusammenfassend wird festgestellt, dass sämtliche Abweichungen begründet und aufgrund 
der Dringlichkeit und Notwendigkeit erklärt und bestätigt wurden. Teilweise wurden die 
Abweichungen durch Einsparungen auf anderen HH-Stellen bzw. Mehreinnahmen bedeckt. 
  
Sämtliche Buchungen wurden ordnungsgemäß verbucht und stimmen mit den 
Aufzeichnungen überein. Außerdem wird die Sachlichkeit und Dringlichkeit der jeweiligen 
Ausgaben vom Prüforgan bestätigt. 
 
Der Gemeinderat wird um Zustimmung und Entlastung des Substanzverwalters Bgm. 
Christian Härting ersucht.  
 
Substanzverwalter Bgm. Härting verlässt um 17:36 Uhr die Sitzung, VBgm. LA Mag. Dr. 
Hagele übernimmt den Vorsitz.  
 
Der Gemeinderat beschließt einstimmig (20 Stimmen - ohne Bgm. Härting), die 
Abweichungen gegenüber dem Voranschlag 2020 der Hämmermoosalpe, 
Wildmoosalpe und Puitwangalpe zu genehmigen. 
 
Der Gemeinderat beschließt einstimmig (20 Stimmen - ohne Bgm. Härting), die 
Rechnungsabschlüsse 2020 - Erfolgsübersicht der Hämmermoosalpe mit einem 
Verlust von € 14.970,58, Wildmoosalpe mit einem Gewinn von € 8.762,83 und 
Puitwangalpe mit einem Verlust von € 15.593,51. Sowie die Vermögensübersicht der 
Hämmermoosalpe mit einem Saldo von minus € 6.193,07. Wildmoosalpe mit einem 
Saldo von minus 17.575,99 und die Puitwangalpe mit einem Saldo von minus € 
17.647,73 zu genehmigen. Dem Substanzverwalter Bgm. Härting wird die Entlastung 
erteilt. 
 
Bgm. übernimmt um 17:38 Uhr wieder den Vorsitz.  
 

2.6 Sitzungsteilnahmen im Jahr 2020 
 
Bgm. Härting bringt die Anwesenheitsliste der Gemeinderäte für die Sitzungen des Jahres 
2020 zur Kenntnis. 
 

 
Gesamt 

   

Name ges. anw. abw.  % 

GR Derflinger Viz 5 4 1 80,00 

GV Ebenbichler Michael 34 33 1 97,06 

GV HR Federspiel Josef 29 27 2 93,10 

GR  Gasser Wolfgang 13 11 2 84,62 

VBgm. Dr. Hagele Cornelia 30 27 3 90,00 

Bgm.  Härting Christian 30 30 0 100,00 

GR Klieber Herbert 7 6 1 85,71 

GR Köll Sepp 7 6 1 85,71 

GR Manfred Lerch 2 2 0 100,00 

GR Lung Simon 13 12 1 92,31 

GV Mader Angelika 29 23 6 79,31 

GR Pfanzelt Georg 20 19 1 95,00 

GR Plangger Maria 15 15 0 100,00 

GV Schaller Silvia 30 26 4 86,67 
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GV Schatz Alexander 26 24 2 92,31 

GR Schuchter Klaus 20 16 4 80,00 

GR Simmerle Michaela 12 11 1 91,67 

GR Mag.iur. Tanzer Norbert 7 6 1 85,71 

GR Tekcan Güven 9 9 0 100,00 

VBgm. Walch Christoph 30 30 0 100,00 

GR Wille Oliver 17 14 3 82,35 

GR DI Gerd Windisch 17 14 3 82,35 

 
Der Gemeinderat nimmt dies zur Kenntnis.  
 
 

3 Anträge und Berichte aus der 86., 87. und 88. Gemeindevorstandssitzung 
 

3.1 Anpassung der Kinderbetreuungseinrichtungsordnung 
 
Folgende Punkte aus der Fassung vom 1.1.2020 sind aus gegebenem Anlass anzupassen. 
 
§ 4 Öffnungszeiten 
Die neuen Öffnungszeiten in der Bildungseinrichtung Markt wurden von 14.00 auf 15.00 Uhr 
ausgedehnt. 
 
§ 7 Kontakt mit Erziehungsberechtigten 
Zum Informationsaustausch wurde die neue Kita-Info-App ergänzt 
 
§ 12 Entgelt 
Die Vorschreibung eines monatlichen Werkgeldbeitrages wurde ergänzt. 
 
Das Beiblatt Tarifübersicht wurde an die indexierten Tarife angepasst.  
 
Der Gemeindevorstand beschließt einstimmig, die Änderungen in der neuen 
Kinderbetreuungseinrichtungsordnung zu genehmigen.  
 

3.2 Kurzbericht über die Tagesordnung der GV-Sitzungen 
 
86. GV-Sitzung 
 
- Umlaufbeschluss - Kostenersatz Mitarbeiterinnen COVID-19-Massentestungen - Bericht 
- Umlaufbeschluss - Subvention der Betreuungsbeiträge in den öffentlichen Bildungs- und 

Betreuungseinrichtungen während des zweiten Lockdown 
- Wohnungsvergabe 
- Kostenersatz „Tirol testet“ - RathausSaal 
- Änderung ortspolizeiliche Verordnung Widumanger 
- Schulwechsel NMS Inzing 
- Bestandsvertrag Haus der (Telfer) Kinder - Don Bosco Schwestern 
- Beitragsregelung im Don Bosco Haus der Kinder für auswärtige Kinder 
- Subventionen 
- Verein Telfer Aufbruch - Projekt zur interkulturellen und interreligiösen Bespielung der 

Begegnungszone 
- Ansuchen Wirtschaftsförderung - Verkehrsaufschließungsabgaben - Gewerbepark Risa 

GmbH 
- Tourismusverband Seefeld - Vermietung - Büroräumlichkeiten Top 1 - 

Mehrzweckgebäude Mösern 
- Genussladen "Gustl" in der Sonnensiedlung 
- Videodolmetschen - Bildungs- und Sozialbereich 
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87. GV-Sitzung 
 
- Wohnungsvergabe 
- Bevölkerungsentwicklung zum 01.01.2021 
- Anpassung der Kinderbetreuungseinrichtungsordnung 
- Subventionen 
- Antrag auf Betriebsförderung  
- Ankauf Reinigungsmaschine und Überschreitungsbeschluss Sportzentrum Telfs 
- Neukauf - Client Hardware Mittelschule 2020 
- Verpachtung Fläche bei Klammweg für das Abstellen eines PKWs - GST-NR 3523/1 
- Verpachtung Fläche bei Klammweg für das Abstellen eines PKWs - GST-NR 3523/4 
- Vermietung - Top 3 - Mehrzweckgebäude Mösern 
- Grundkaufansuchen Gst 2740/1 im Bereich Sandbühel 3 
 
88. GV-Sitzung 
 
- ÖBB-Vertriebspartnerschaft 
- Subvention der Betreuungsbeiträge in den öffentlichen Bildungs- und 

Betreuungseinrichtungen während des dritten Lockdown 
- SEPPmail - Mailverschlüsselung E-Mail Server 
- Sanierung Liftanlage Noaflhaus 
- Genehmigung der Überschreitungen 2020 
- KIGA Markt - Grundstücksänderung aus Gst.-Nr. 424/1 zwecks Vereinigung mit dem 

öffentl. Gut der Gst. 4720, Bereich Klostergasse 5 
 
Der Gemeinderat nimmt dies zur Kenntnis. 
 
 

4 Anträge aus dem Bauamt 
 

4.1 Tempo 40 - Verlegung Ortstafel 
 
Die Geschwindigkeitsbeschränkung 40km/h für das gesamte Ortsgebiet (ausgenommen 
B189, B171, L35 und die bestehenden Geschwindigkeitsbeschränkungen) wurde erstmals in 
der 23. Sitzung des Gemeinderates am 18.10.2018 beschlossen.  
 
Am 22.03.2019 wurde die bestehende Geschwindigkeitsbeschränkung für das gesamte 
Ortsgebiet wegen einer Neuverfügung des Ortsgebietes durch die BH Innsbruck nochmals 
neu verordnet. Aufgrund des neu gebauten Kreisverkehrs im Bereich B189/B171 bei der PI 
Telfs wurde die Ortstafel in diesem Bereich ca. 34,5 Meter in Richtung Süden verschoben. 
Dies wurde von der BH Innsbruck entsprechend neu verordnet und von der Straßenmeisterei 
Zirl beschildert. Deshalb ist es abermals notwendig, die Geschwindigkeitsbeschränkung von 
40 km/h für das gesamte Ortsgebiet neu zu erlassen. 
 
Der Gemeinderat beschließt mit 16 : 5 Stimmen (GV Mader, GR Lerch, GR Mag. Tanzer, 
GR Köll, GR Klieber), folgende Verordnung zu genehmigen: 
 
Gemäß § 20 Abs. 2a Straßenverkehrsordnung 1960 (StVO), BGBl. Nr. 159/1960 in der 
Fassung BGBl. I Nr. 161/2020, in Verbindung mit § 94 d Zif. 1 StVO 1960, verordnet der 
Gemeinderat der Marktgemeinde Telfs wie folgt: 
 

§1 
 
Die Verordnung der Marktgemeinde Telfs „Tempo 40 im Ortsgebiet von Telfs“ vom 
22.03.2019 wird mit Inkrafttreten dieser Verordnung aufgehoben. 
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§2 

 
Im Ortsgebiet von Telfs ausgenommen den Landesstraßen (B171, B189, L35) sowie 
den bestehenden 30km/h Beschränkungen und der Begegnungszone wird eine 
Geschwindigkeitsbeschränkung von 40 km/h gem. § 20 Abs. 2a StVO 1960 in 
Verbindung mit § 94 d Zif. 1 StVO 1960 verfügt. 
 

§3 
 
Die Kundmachung dieser Verordnung erfolgt gem. § 44 Abs. 4 StVO 1960 durch 
Anbringung der Vorschriftszeichen gemäß § 52 lit. a Zif. 10a StVO 1960 
„Geschwindigkeitsbeschränkung 40 km/h“ und der Zusatztafel gem. § 54 StVO 1960 
„ausgenommen B171, B189, L35“ an den von der Bezirkshauptmannschaft Innsbruck 
verordneten Ortstafeln. 
 

§4 
 
Die Verordnung tritt gemäß § 44 Abs. 4 StVO 1960 mit Anbringung der angeführten 
Straßenverkehrszeichen an den von der Bezirkshauptmannschaft Innsbruck 
verordneten Ortstafeln in Kraft.  
 
 

5 Anträge und Berichte aus der 32. Bau- und Raumordnungsausschuss-Sitzung 
 

5.1 Bebauungsplanänderung B073g-20, Sandbühel - Horizont Immobilien GmbH, Gst 926 u.a. 
 
Die Fritz Immo GmbH beabsichtigt auf Bauplatz GST-Nr. .926, Sandbühel 3 den Abbruch 
des Bestandsgebäudes sowie die Errichtung eines Wohnprojektes mit fünf Wohneinheiten 
mit zugehörigen Nebenfunktionen und überdachten sowie offenen PKW-Abstellflächen im 
Eigentum. Das Wohnprojekt beinhaltet zwei 3-Zimmer sowie drei 2-Zimmer-Wohnungen. 
Der Gebäudekörper soll zur Gänze in Massivbauweise erstellt werden und schließt mit 
einem Flachdach mit umlaufender horizontalen Attika ab. 
 
Gleichzeitig wird wie vorabgeklärt um Grundankauf des im Gemeindeeigentum stehenden 
Grundstückes GST-Nr. 2740/1 für Arrondierungszwecke zum Bauplatz ersucht. Das 
Wohnprojekt baut auf den Erwerb des Gemeindegrundstückes auf. 
 
Sowohl der Bauplatz als auch die Arrondierungsfläche sind als Bauland-Wohngebiet 
gewidmet. Für den gesamten Planungsbereich besteht der Bebauungsplan für den Ortsteil 
Schlichtling/Sandbühel mit den ortsüblichen Bebauungsvorgaben. 
 
Das vorliegende überarbeitete Wohnprojekt hält die Bebauungsregeln ein (Bebauung mit 
Einhaltung Grenzabstände 0,6-fach, max. 3 OG mit Festlegung einer höchst zulässigen 
Gebäudehöhe, Nutzfläche max. 300 m², Baumassendichte M 1,0/H 2,0). 
 
Die Behandlung des mit der Projektumsetzung verbundenen Grundkaufansuchens erfolgt 
unter Berücksichtigung der erforderlichen Abtretungsflächen (Bestandsrampe für nördlichen 
Nachbarn, Verbreiterung Gemeindeweg) im Ausmaß von ca. 110 m² durch den GV. 
Betreffend die Ausführung der neuen straßenseitigen Stützmauer ist eine privatrechtliche 
Vereinbarung mit der Antragstellerin ausgearbeitet. 
Darüber hinaus gilt es, im Rahmen des Verkaufes an den Antragsteller ein bestehendes 
grundbücherlich sichergestelltes Servitut zugunsten eines Nachbareigentümers zu regeln. 
 
Seitens der Antragstellerin wird um die notwendigen Anpassungen der Straßen- und 
Baufluchtlinie, die durch die neue Grundstückssituation entstanden ist, ersucht. 
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GR Mag. Tanzer möchte wissen, ob die Wohnungen dieser Anlage leistbar sind.  
 
Bgm. Härting berichtigt, dass dies ein Mehrparteienhaus und keine Wohnanlage ist und die 
Wohnungen am freien Markt verkauft werden.  
 
Der Gemeinderat beschließt mit 20 Stimmen und 1 Enthaltung (GR Mag Tanzer) unter 
Voraussetzung des GV-Beschlusses für den Verkauf einer Teilfläche aus GST-Nr. 
2740/1 im Ausmaß von ca. 110 m² an die Fritz IMMO GmbH zwecks Neubau eines 
Wohnprojektes sowie  
unter Maßgabe der zu unterfertigenden Privatvereinbarung zwischen Marktgemeinde 
und der Fritz IMMO GmbH  
gemäß §§ 66 TROG 2016, LGBl. Nr. 122/2019 die Auflage und Erlassung der 
Bebauungsplanänderung B 073g-20 für GST-Nr. .926 u.a., alle GB Telfs, Sandbühel, 
entsprechend den Planunterlagen und der raumplanerischen Stellungnahme. 
Der Beschluss der Erlassung steht unter der aufschiebenden Bedingung, dass dazu 
bis spätestens eine Woche nach Ablauf der Auflegungsfrist keine Stellungnahmen ein-
langen.  
 

5.2 Bebauungsplan B 166-21 + E 294-21, Kindergarten Markt, Klostergasse, Gst .1043, 424/2, 
424/1 
 
Der aus den 1950er-Jahren stammende Kindergarten Markt entspricht in Bausubstanz sowie 
betreffend baulicher zeitgemäßer pädagogischen Voraussetzungen nicht mehr dem heutigen 
erforderlichen Stand. 
 
Es soll der in Nord-Südrichtung verlaufende Mitteltrakt abgebrochen werden und gegen 
einen zeitgemäßen zweigeschoßigen Verbindungsbau mit Teilunterkellerung ersetzt werden. 
Der nördliche Bauteil (Privatwohnung, teilweise Kindergartennutzung) sowie der bestehende 
Südtrakt (Kindergartenräume, Büro und Nebenräume sowie MGV im UG) bleiben erhalten. 
 
Mit dem Projekt entsteht somit ein Kindergarten mit sieben Gruppenräumen und zusätzlich 
zwei Krippenräume mit Teilungs- und Bewegungsräumen sowie weitere zugehörige 
Nebenräume. Der große Bewegungsraum im südlichen Anbau ist mit einer eigenständigen 
Infrastruktur und separatem Zugang ausgestattet. Es besteht die Möglichkeit einer temporär 
anderen Nutzung (Elterntreffen etc.). Der Gebäudetrakt wird in Holzbauweise erstellt. 
 
Für das Bauvorhaben ist die Ausweisung eines Bebauungsplanes und eines ergänzenden 
Bebauungsplanes in besonderer Bauweise erforderlich. Eine Vorabklärung mit dem Bundes-
denkmalamt (anschließendes Klostergebäude) ist erfolgt. 
Mit dem Projekt ist auch eine Korrektur des Baugrundstückes (Inkamerierung im NO-Eck, 
Exkamerierung im SO-Eck) notwendig.  
 
GV Ebenbichler und GR Köll verlassen um 17:54 Uhr die Sitzung 
 
Der Gemeinderat beschließt mit 16 Stimmen und 3 Enthaltungen (GV Mader, GR Lerch, 
GR Mag. Tanzer) (GV Ebenbichler und GR Köll sind abwesend) gemäß §§ 66 TROG 
2016, LGBl. Nr. 122/2019 die Auflage und Erlassung der Bebauungsplanänderung B 
166-21 + E 294-21 für GST-Nr. .424/1 u.a., alle GB Telfs, Klostergasse 5, entsprechend 
den Planunterlagen und der raumplanerischen Stellungnahme sowie der 
Stellungnahme des Bundesdenkmalamtes Innsbruck. 
Der Beschluss der Erlassung steht unter der aufschiebenden Bedingung, dass dazu 
bis spätestens eine Woche nach Ablauf der Auflegungsfrist keine Stellungnahmen ein-
langen.  
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5.3 Bebauungsplanänderung 074k-20, Felsenweg, Gst 2598 
 
Die Miteigentümer des Baugrundstückes GST-Nr. 2598 beabsichtigen, das bestehende 
Wohnhaus Felsenweg 4 abzubrechen und für ihren Wohnbedarf neuen Wohnraum zu schaf-
fen. 
Dazu soll der Baugrund im Ausmaß von 950 m² in die neuen Grundstücke 2598/1 (Ausmaß 
393 m²) und 2598/2 (Ausmaß 383 m²) geteilt werden und mit jeweils einem Wohnhaus be-
baut werden. Die nördliche Abgrenzung des Bauplatzes zum nicht bebaubaren Felshang ist 
in Abstimmung an die bestehende Widmungsabgrenzung vorgenommen (parzellenscharfe 
Widmung). Für den Planungsbereich gilt der Bebauungsplan für Hanffeld/Moritzen/Kapf. 
 
Die beiden Wohnhäuser sollen direkt an die neue Teilungslinie herangebaut werden. Dafür 
ist eine Änderung des Bebauungsplanes in Form einer gekuppelten Bauweise notwendig. 
Die übrigen ortsüblichen Bebauungsregeln (BMD M 1,0/H 2,0; NF H 300 m²; OG H 3; HG H 
641 m; Bauflucht- bzw. Baugrenzlinie jeweils 4 m) bleiben durch die Bauvorhaben eingehal-
ten. 
Für den nördlich gelegenen Bauplatz GST-Nr. 2598/2 ist vom Felsenweg ein Zugangs- und 
Zufahrtsrecht bzw. ein Recht für die Führung von Infrastrukturleitungen über die vorgelagerte 
Parzelle einzuräumen.  
 
Der Gemeinderat beschließt einstimmig (19 Stimmen – GV Ebenbichler und GR Köll 
sind abwesend) gemäß §§ 66 TROG 2016, LGBl. Nr. 122/2019 die Auflage und 
Erlassung der Bebauungsplanänderung B 074k-20 für eine Teilfläche der GST-Nr. 2598 
(=neu vermessenen GST-Nrn 2598/1 + 2598/2), beide GB Telfs, Felsenweg 4, 
entsprechend den Planunterlagen und der raumplanerischen Stellungnahme. 
Der Beschluss der Erlassung steht unter der aufschiebenden Bedingung, dass dazu 
bis spätestens eine Woche nach Ablauf der Auflegungsfrist keine Stellungnahmen ein-
langen. 
 

5.4 Bebauungsplanänderung B104b-20, Unterbirkenberg, Gst 3932/20 
 
Die Eigentümerin des Baugrundstückes GST-Nr. 3932/20 samt darauf befindlichem Einfami-
lienwohnhaus Unterbirkenberg 19 beabsichtigt für den eigenen Wohnbedarf innerhalb der 
Familie (für die zwei Töchter) die Erweiterung und den Umbau des Bestandsgebäudes in ein 
Wohngebäude mit drei Wohnungen. 
Der Bauplatz weist ein Ausmaß von 1.087 m² auf. Es besteht ein rechtsgültiger Bebauungs-
plan (Planungsbereich 23, Birkenberg/Unterbirkenberg/Puite). 
 
Das Bauvorhaben findet mit den vorgegebenen Bebauungsregeln (offene Bauweise mit 
Grenzabständen 0,6-fach, max. 3 OG, Einhaltung höchster Gebäudepunkt, 
Baumassendichte max. 2,0, Baufluchtlinie 4 m) das Auslangen. Die drei zukünftigen 
Wohnungen weisen jedoch eine durchschnittliche Wohnnutzfläche zwischen 117 m² und 130 
m² auf, sodass insgesamt eine Nutzfläche (NF) von rd. 370 m² entsteht. 
Für die Überschreitung der NF ist eine Abänderung des Bebauungsplanes notwendig. Der 
Bauplatz befindet sich in keiner Gefahrenzone und ist mit keiner gesetzlichen Nutzungsbe-
schränkung belastet.  
 
Der Gemeinderat beschließt einstimmig (19 Stimmen – GV Ebenbichler und GR Köll 
sind abwesend) gemäß §§ 66 TROG 2016, LGBl. Nr. 122/2019 die Auflage und 
Erlassung der Bebauungsplanänderung B 104b-20 für GST-Nr. 3932/20 GB Telfs, 
Unterbirkenberg 19, entsprechend den Planunterlagen und der raumplanerischen 
Stellungnahme. 
Der Beschluss der Erlassung steht unter der aufschiebenden Bedingung, dass dazu 
bis spätestens eine Woche nach Ablauf der Auflegungsfrist keine Stellungnahmen ein-
langen.  
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5.5 Bebauungsplan B165-21, Hinterberg, Gst 3648/1. 3648/2, 3648/3 
 
Die Eigentümerfamilie des landwirtschaftlichen Hofes Hinterberg 5 beabsichtigt den Abbruch 
des desolaten Scheunengebäudes und an dessen Stelle den Zubau eines zeitgemäßen Wirt-
schaftsgebäudes auf GST-Nr. 3648/2 u.a. (= neu vermessene GST-Nr. 3648/3). Darüber 
hinaus soll die Hoffläche zur verbesserten Bewirtschaftung durch massive Anschnitte der 
Geländeböschungen in Richtung Hinterberg-Steig und dadurch Errichtung von Stützmauern, 
Steinschlichtungen und bewehrter Erde vergrößert werden. 
 
Der Ausschuss hat darüber in der 21. Sitzung eine einstimmige Empfehlung für die notwen-
dige Widmungserweiterung abgegeben. Nach erfolgtem GR-Beschluss ist die Flächenwid-
mung inzwischen rechtsgültig. 
 
Im Rahmen der Begutachtung durch die Wildbach- und Lawinenverbauung erachtet diese in 
ihrer Fachstellungnahme die Notwendigkeit der Festlegung einer absoluten Baugrenzlinie 
zum nördlich anschließenden Gerinne (Quellüberlauf St. Veit). Das Gerinne trägt entschei-
dend zur Gefährdung künftiger Bauvorhaben bei. 
Es ist für das Grundstück deshalb die Ausweisung eines Bebauungsplanes notwendig.  
 
Der Gemeinderat beschließt einstimmig (19 Stimmen – GV Ebenbichler und GR Köll 
sind abwesend) gemäß §§ 66 TROG 2016, LGBl. Nr. 122/2019 die Auflage und 
Erlassung der Bebauungsplanänderung B 165-21 für GST-Nr. 3648/2 u.a. alle GB Telfs, 
(= neu vermessene GST-Nr. 3648/3), Unterbirkenberg 19, entsprechend den 
Planunterlagen und der raumplanerischen Stellungnahme sowie der Fachstellung-
nahme der WLV. 
Der Beschluss der Erlassung steht unter der aufschiebenden Bedingung, dass dazu 
bis spätestens eine Woche nach Ablauf der Auflegungsfrist keine Stellungnahmen ein-
langen. 
 

5.6 Bebauungsplanänderung B079d-21, Hinterbergstraße, Gst 3914/207, 3914/208 
 
Die Eigentümerin des Bauplatzes GST-Nr. 3914/207, Hinterbergstraße 2 samt darauf befind-
lichem Wohngebäude mit Pension beabsichtigt die Erdgeschoßwohnung behindertengerecht 
umzugestalten. Zu diesem Zweck ist notwendiger Weise vorgesehen, die bewilligte Be-
standsgarage an der südöstlichen Grundgrenze für Aufenthaltszwecke (Schlafraum, 
Dusche/WC) mitzuverwenden. Die Doppelgarage befindet sich in der Mindestabstandsfläche 
zur Nachbarparzelle GST-Nr. 3914/208. Für das Vorhaben ist eine Nutzungsänderung, ver-
bunden mit erforderlichen Umbaumaßnahmen innerhalb der bestehenden Gebäudekubatur 
erforderlich. 
 
Für den Bauplatz existiert ein rechtsgültiger Bebauungsplan (Planungsbereich 19/Karl-
Schönherr-Straße) mit den für die Wohnsiedlungsgebiete ortsüblichen Bebauungsvorgaben. 
Für die Umsetzung des beantragten Vorhabens ist für den Bauplatz einerseits die Nutzung 
von Aufenthaltszwecken bis an die Grundgrenze als zulässig zu erklären. Andererseits wird 
durch die Wohnungserweiterung die höchst zulässige Nutzfläche von 300 m² überschritten. 
 
Es ist für das betroffene Grundstück unter Miteinbeziehung der anschließenden Nachbarpar-
zelle GST-Nr. 3914/208 eine Änderung des Bebauungsplanes in Form der Festlegung der 
gekuppelten Bauweise erforderlich. Für das Nachbargrundstück gilt dieselbe Bebauungs-
form, es können im selben Ausmaß ebenso Aufenthaltsräume bis zur gemeinsamen Grund-
grenze errichtet werden. Für das Grundstück der Antragstellerin ist zudem die sich durch das 
Vorhaben erhöhende Nutzfläche zu berücksichtigen.  
 
GV Ebenbichler und GR Köll nehmen um 17:59 Uhr wieder an der Sitzung teil. 
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Der Gemeinderat beschließt einstimmig gemäß §§ 66 TROG 2016, LGBl. Nr. 122/2019 
die Auflage und Erlassung der Bebauungsplanänderung B 079d-20 für GST-Nr. 
3914/207 und 3914/208, beide GB Telfs, Hinterbergstraße 2+4, entsprechend den 
Planunterlagen und der raumplanerischen Stellungnahme. 
Der Beschluss der Erlassung steht unter der aufschiebenden Bedingung, dass dazu 
bis spätestens eine Woche nach Ablauf der Auflegungsfrist keine Stellungnahmen ein-
langen.  
 

5.7 Berichte 
 
Es liegen keine Berichte vor. 
 
 

6 Berichte aus der 26. Überprüfungsausschuss-Sitzung 
 

 Überprüfung Endabrechnung AWZ 
 
Die Übersicht der Auftragssummen und Abrechnungssummen wurden von Herrn 
Ausserladscheider vorgelegt. Die Baukosten wurden mit einer Summe von € 1.540.042,37 
netto abgerechnet. Sämtliche Rechnungen des Bauwerks wurden von der ÖBA geprüft, 
korrigiert und mit der Unterschrift freigegeben.  
 
Die restlichen Aufwendungen in Höhe von € 250.389,30 netto betreffen die Planungskosten, 
Einrichtungskosten, EDV-Kosten, Wiegetechnik, sowie weitere Kosten. Diese wurden 
natürlich im Finanzierungsplan (Budget) mitveranschlagt.  
 
Seitens der Buchhaltung wurden die Kontoblätter vorgelegt.  
 

Auszahlungen € Betrag 

Summe Auszahlungen € 1.790.431,67 

 

Einzahlungen € Betrag 

Summe Einzahlungen € 1.788.220,01 

 

Differenz € Betrag 

Mehrausgaben € 2.211,66 

 
Stichprobenweise wurden Rechnungen kontrolliert und von GV Mader angefragt, ob beim 
Schlüsselsystem drei Angebote eingeholt wurden. 
 
Beim Schlüsselsystem wurde das in der Gemeinde verwendete System KAWA 
ausgeschrieben. Mangels mehrerer Anbieter im Raum Telfs wurde die ortsansässige Firma 
beauftragt. Drei Angebote wurde nicht eingeholt. 
 
GV Angelika Mader erinnerte an den Beschluss des Gemeinderates, dass drei Angebote ab 
dem Betrag von € 3.000,00 einzuholen sind.  
Der Überprüfungsausschuss stellt fest, dass bei sämtlichen Rechnungen der Skontoabzug 
abgezogen wurde.  
 

 
 Überprüfung Endabrechnung Bürgerservice 

 
Seitens der Buchhaltung wurden die Kontoblätter vorgelegt.  
 

Auszahlungen Betrag 

Summe Auszahlungen 292.381,76 
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Einzahlungen Betrag 

Summe Einzahlungen 292.381,76 

 

Differenz Betrag 

Mehrausgaben/Einsparungen 0,00 

 
Für das Projekt Bürgerservice wurden € 320.000,00 brutto veranschlagt. Diese Kosten 
wurden unterschritten.  
 
Stichprobenweise wurden Rechnungen kontrolliert.  
 
Vom Gemeinderat wurden ein Investitionsdarlehen von € 170.000,00 und ein Zwischenfinan-
zierungskredit von € 100.000,00 veranschlagt. Der Zwischenfinanzierungskredit wird in den 
Jahren 2021 und 2022 durch die zugesagten Bedarfszuweisungen von je € 50.000,00 getilgt. 
Im Jahr 2022 ist nicht nur das Zwischenfinanzierungsdarlehen getilgt, sondern kann auch 
das Investitionsdarlehen um die Einsparung von € 27.618,24 als einmalige Tilgung erfolgen. 
 
Der Überprüfungsausschuss stellte fest, dass bei sämtlichen Rechnungen der Skontoabzug 
abgezogen wurde. 
 

 Bank- und Kassenstände zum 27.01.2021 
 
Aufgrund der Corona-Pandemie hat der Gemeinderat mit Beschluss vom 07.05.2020 die 
Aufstockung des bestehenden Kontokorrentkredites von € 1,0 Mio. auf € 2,0 Mio. mit der 
Laufzeit bis 31.12.2021 beschlossen. 
 
Trotz Corona-Pandemie waren die Girokonten nie im Minus. Die Bank- und Kassenstände 
zum 09.02.2021 wurden vorgelegt. 
 
Die Kassenbestandsaufnahme wurde den Mitgliedern samt Buchungsabschluss, 
Kontoauszügen und unverbuchten Belegen zur Einsicht vorgelegt.  
 
 

7 Anträge und Berichte aus der 12. Sitzung für Jugend und Sport 
 

7.1 Sonder-Subventionsansuchen der Vereine 
 
Obmann GR Lung berichtet, dass viele Telfer Sportvereine aufgrund der andauernden 
Corona-Situation mit großen finanziellen Einbußen zu kämpfen haben.  
Er hat daher bereits Gespräche mit Bgm. Härting und KL Schiller geführt und schlägt vor, 
den Sportvereinen eine einmalige Sondersubvention in Höhe von 20 % der jährlichen 
Grundsubvention zu gewähren.  
 
Insgesamt stehen jährlich im Budget € 50.000,00 für die Grundsubvention der Sportvereine 
zur Verfügung – 20 % davon sollten nun als “Corona-Sondersubvention” ausgeschüttet 
werden – das entspricht € 10.000,00.  
 
Die Telfer Sportvereine sollen darüber mittels eines Informationsschreibens informiert 
werden.  
 
Bgm. Härting fügt hinzu, dass den Vereinen im Schreiben auch mitgeteilt werden sollte, dass 
es auch Landes- und Bundessubventionen gibt.  
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Der Gemeinderat beschließt einstimmig, den Sportvereinen eine 20 %ige “Corona-
Sondersubvention” – Grundlage für die Berechnung ist die Grundsubvention aus dem 
Jahr 2020 – zu gewähren.  
 

7.2 Berichte 
 

 Telfs Patriots - Mission AFL 
 

 für den Aufstieg in die AFL bzw. um in dieser Liga bestehen zu können, braucht es ein 
Budget von ca. € 300.000,00 – € 320.000,00;  

 für das Training (im Winter) wird mindestens zwei- bis dreimal pro Woche der 
Kunstrasenplatz benötigt;  

 besonders wichtig: regelmäßiges Training in einer Kraftkammer; hier würden die Telfs 
Patriots dringend die Unterstützung der Marktgemeinde Telfs benötigen – eine Lösung 
betreffend einer (evt. eigenen) Kraftkammer / Räumlichkeit fürs Krafttraining wäre 
wünschenswert – diese könnte dann natürlich auch von anderen Telfer Vereinen genutzt 
werden (Kooperation mit anderen Telfer Sportvereinen) 

 
Obmann GR Lung wird ein Zusammentreffen mit den Vertretern der Telfs Patriots 
organisieren, um den Ist-Zustand und die Detailplanung noch näher zu besprechen. Danach 
sollen weitere Gespräche mit den weiteren zuständigen Ansprechpersonen der 
Marktgemeinde geplant werden.  
 

 
 Berichte aus den Jugendzentren 

 
Die Auswertung der statistischen Daten ist im Jahr 2020 nicht vergleichbar mit den 
Vorjahren, da die Lockdowns und Personenbeschränkungen dazu geführt haben, dass von 
Mitte März bis Ende des Jahres – also in Summe 10 Monate – kein normaler Betrieb in den 
Jugendzentren stattfinden konnte.  
 
Einen konkreten Ausblick für dieses Jahr zu geben ist in der momentanen Unsicherheit leider 
schwer möglich. Das gesamte Team der Jugendarbeit freut sich jedenfalls darauf, wieder mit 
Schwung, Elan und Motivation durchzustarten. 
 

 Bericht aus der Offenen Jugendarbeit 
 
In der mobilen Jugendberatung hat sich die personelle Situation mit dem Ausscheiden von 
Sylvia Valle und Fabian Peters geändert. Neu im Team der Offenen Jugendarbeit sind nun 
Sarah Ried und Tobias Meier. 
 
Sarah ist seit 09. November und Tobias seit 07. Dezember im Dienst der Marktgemeinde 
Telfs und zuständig für die Umsetzung des Konzepts der mobilen Jugendarbeit. Die Beiden 
bieten im Moment Beratungen, Begleitungen und Gespräche an – alles nach 
Terminvereinbarung oder während der Öffnungszeit der Anlaufstelle donnerstags von 14:00 
Uhr bis 17:00 Uhr. Die aufsuchende Arbeit findet im Moment ebenso statt – dies natürlich 
unter Einhaltung aller Sicherheitsmaßnahmen.  
 
 

 Vorplatz Jugendzentrum 
 
Obmann GR Lung berichtet, dass Frau Edith Geiler die Planung des Vorplatzes beim 
Jugendzentrum Chilli übernommen hat.  
 
Frau Geiler hat einige der geplanten Positionen bereits bei verschiedenen Firmen erhoben – 
sie rechnet mit Kosten um die ca. € 100.000,00 – abhängig ist der Preis von der Ausführung 
der div. Elemente, etc.  
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Auch wurde der Plan bereits mit Ing. Auer, Abt. IVa, besprochen, er wird dazu eine 
Kostenschätzung erstellen. 
 

 
 Bericht Kinder- und Jugenderlebniswochen 2020 

 
Altbewährt fanden die Erlebniswochen Telfs mit einem abwechslungsreichen und vielseitigen 
Programm im Sommer 2020 statt. Es kann festgehalten werden, dass die Erlebniswochen 
sehr gut angenommen wurden. Die verschiedenen Angebote von Vereinen, Institutionen und 
Privatpersonen sorgten trotz Corona für ein vielfältiges Programm, ansprechend für alle 
Altersklassen und alle möglichen Interessen. Engagement, Freude am Tun und das 
„Erleben“ mit den Kindern stand im Mittelpunkt dieses Sommers.  
Mit diesem Jahr änderte sich auch das Anmeldeprozedere der Erlebniswochen und es wurde 
erstmals ein Online-Anmeldesystem genutzt, welches sowohl die administrativen 
Abwicklungen als auch die Flexibilität verbessern sollte. Das neue Anmeldesystem bekam 
überwiegend positives Feedback. Es bot die Möglichkeit einer leichteren und effizienteren 
Abwicklung. Sowohl die Vereine als auch die Eltern hatten dadurch einen besseren Einblick 
in ihre Veranstaltungsbuchungen. Lange Schlangen montagmorgens vor dem 
Erlebniswochen-Büro gab es somit keine mehr.  
Gerade in diesem Sommer mit den unsicheren Bedingungen für Veranstaltungen konnte 
auch nach dem Druck der Erlebniswochenbroschüre situationsangepasst schnell auf 
Veränderungen und zusätzliche Veranstaltungsangebote reagiert und die Kosten für den 
Broschüren-Druck erheblich gesenkt werden. Das Anmeldesystem ermöglichte auch den 
VeranstalterInnen einen besseren Zugang, da sie selbst jederzeit die TeilnehmerInnenzahlen 
einsehen konnten und so die Möglichkeit hatten, ihre Veranstaltungen entsprechend zu 
planen oder intensiver zu bewerben.  
 
Durch das neue Anmeldesystem war es auch möglich, die Telfer Lernwochen mit in das 
Programm aufzunehmen und eine – gerade in Corona-Zeiten so wichtige – 
Lernhilfeunterstützung anzubieten.  
 
Trotz der erschwerten Bedingungen durch die Covid-Maßnahmen konnte eine höhere 
TeilnehmerInnenzahl als im vergangenen Jahr verbucht werden und auch die Anzahl der 
Veranstaltungen ließ im Vergleich zum letzten Jahr nicht nach. Es konnten zusätzlich zu den 
verlässlichen jahrelangen PartnerInnen wie Bücherei und Spielothek Telfs, EKIZ, Tennisclub, 
Tischtennisclub, Squashverein, usw. auch einige neue VeranstalterInnen gewonnen werden 
wie zB Golfclub Seefeld Wildmoos, Fischereiverein Telfs Möserer See, Tiroler 
Volksschauspiele, Circustheater Stams, Markus Rosentreter von Provisuals, etc.  
 

 Sportlerehrung 2021 
 
Obmann GR Lung berichtet kurz, das aufgrund der derzeitigen Corona-Situation eine 
Planung der Sportlerehrung nicht möglich ist. Er wird wieder über den aktuellen 
Planungsstand informieren.  
 
 

8 Anträge, Anfragen und Allfälliges 
 

8.1 GV Mader und GR Mag. Tanzer - Anfragen betreffend Rechnung Schließanlage (ÜA) und 
Datenschutz 
 
GV Mader stellt folgende Anfragen: 
 
Überprüfungsausschuss - Kontrolle bzw. Einsicht in die Abrechnung der 
Wertstoffsammelstelle: 
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Für die Schliessanlage (Kosten in Höhe von € 12.200,00) wurden keine drei Angebote 
eingeholt. 
 
GV Mader möchte wissen, ob der Gemeinde dadurch ein Schaden entstanden ist, wenn ja, 
in welcher Höhe. 
Weiters interessiert sie ob es dienstrechtliche Konsequenzen gibt, wenn GR-Beschlüsse 
nicht eingehalten werden? 
 
Bgm. Härting erklärt dazu, dass diese Angelegenheit im Überprüfungsausschuss angeschaut 
und begründet wurde. Es wurde eine KAWA-Schließanlage eingebaut, wie überall in der 
Gemeinde. Da es hier eine Telfer Firma gibt, wurde sie vom Telfer Schlüsseldienst gemacht. 
 
GR Gasser bemerkt, dass der Beschluss für die Einholung der drei Angebote eingehalten 
werden sollte. 
 
GV Mader betont, dass nicht der Überprüfungsausschuss sondern die Verwaltung für die 
Einhaltung der GR-Beschlüsse zuständig ist. 
 
Anfrage betreffend Datenschutz: 
 
Auf ihre Anfragen bezüglich der Datenschutzkonformität (Werden Unterlagen über 
Privatpersonen an die GWT herausgegeben? Wenn ja, in welcher Form, wer hat angefragt? 
Welche Datenschutzvorkehrungen werden oder wurden getroffen -Vorkehrungen, Regeln 
und Weisungen?) hat sie bisher eine E-Mail des Amtsleiters erhalten, dass dies ein 
laufendes Verfahren betrifft. 
 
Bgm. Härting berichtet, dass es sich um die GWT handelt und die Anfrage in der 
Generalversammlung gestellt werden muss. 
 
GV Mader hat erfahren, das seine Bauanzeige an die GWT weitergegeben wurde, ohne den 
Grundstückseigentümer darüber zu informieren. 
 
GR Mag. Tanzer bemerkt, die Tierschutzdatenbank betreffend, dass die Verwaltung 500 
Daten erhoben hat und der ÜA-Obmann in einer öffentlichen Sitzung darüber berichtet hat. 
Er ersucht, die Verantwortlichen, die den Datenschutz verletzt haben, sich zumindest bei den 
Bürgern entschuldigen. Wer hat die Daten ausgehoben? Wer hat die Daten benutzt? 
 
Bgm. Härting erklärt, dass die Gemeinden in die Heimtierdatenbach Einsicht nehmen. Von 
der Verwaltung wurde diese mit der Hundesteuerdatenbank abgeglichen und anonymisiert 
im Gemeinderat berichtet. Die betroffenen Bürger wurden höflich aufgefordert, ihren Hund 
anzumelden. Diese Anfrage wurde bereits beantwortet und wird auf Wunsch noch einmal mit 
E-Mail beantwortet.  
 

8.2 Antrag GV Mader - Entsendung von AL Mag. Scharmer in den Wirtschaftsausschuss 
 
GV Mader möchte einen Antrag stellen. 
 
Bgm. Härting verweist auf die TGO und teilt mit, dass GV Mader bereits 2 Wortmeldungen zu 
diesem TO-Punkt hatte. 
 
AL Mag. Scharmer verliest aus der Geschäftsordnung § 6 Abs. 5: „Die Gesamtredezeit 
beträgt je Tagesordnungspunkt insgesamt fünf Minuten. Pro Tagesordnungspunkt sind zwei 
Wortmeldungen vorgesehen, wobei Antworten auf Wortmeldungen erlaubt sind.“ 
 
Es wird GV Mader gestattet ihren Antrag zu stellen. 
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GV Mader stellt folgenden Antrag: 
 
„Nachdem mehrmals protokollierte Anträge bzw. Wünsche im Wirtschaftsausschuss nicht 
der nötigen Beachtung bzw. Erledigung zugeführt wurden, mache ich mir ernsthafte Sorgen 
über eine ordnungsgemäße den Vorschriften der TGO entsprechende Führung dieses 
Ausschusses. Ein Ausschuss ist ein Kollegialorgan und soll als solches geführt werden. 
Ein Ausschuss ist keine Plattform für eine Selbstdarstellung des Obmannes oder Frau. Er ist 
auch keine Plattform für einen einseitigen Vortrag an die Mitglieder. 
 
Ich beantrage daher, dass eine kompetente oder zuständige Person, welche die nötigen 
Kenntnisse der TGO beherrscht, sich der Kontrolle der Ausschussführung annimmt und 
diese mit den Vorschriften der TGO abstimmt. 
Es wird wohl AL Her Mag. Scharmer dafür in Frage kommen.“ 
 
 

9 Personelles 
 
Unter Ausschluss der Öffentlichkeit 
 
 
 
 
Nachdem keine weiteren Wortmeldungen erfolgen, schließt Bgm. Christian Härting um 
18:55 Uhr die Sitzung. 
 
 
 Die Schriftführerin: Der Bürgermeister: 

 
 
 RL Sabine Hofer Christian Härting 
 
 
 Die Mitglieder des Gemeinderates: 
 


